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Regionale Planungsgemeinschaft Halle, 01.03.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus regionalplanerischer Sicht keine 
Bedenken erhoben werden. 
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Landkreis Mansfeld-Südharz, 27.03.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Landesentwicklungsbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben nicht raumbedeutsam und 
von einer Vorlage bei der obersten Landesentwicklungsbehörde gemäß § 13 
LEntwG LSA ausgenommen ist. 

Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass es aus Sicht der Unteren Landesent-
wicklungsbehörde keine Hinweise, Forderung oder Bedenken zur 1. vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes „Haselstraße“ in Uftrungen gibt. 
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Untere Naturschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine grundsätzlichen Bedenken seitens 
der unteren Naturschutzbehörde gibt. 

 

Die aufgeführten Änderungen werden in die Planung übernommen. 

Die Zugehörigkeit zum Vorkommensgebiet wird korrigiert. 

 

Bereits der rechtskräftige Bebauungsplan enthielt die Festsetzung, dass generell 
nur einheimische, standortgerechte Laubgehölze zur Anwendung zu bringen sind. 
Auch war im rechtskräftigen Bebauungsplan keine direkte Zufahrt von der Hasel-
straße aus zu den geplanten Wohngrundstücken vorgesehen. Mit der vorliegenden 
1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans sind diesbezüglich keine Planän-
derungen vorgesehen. Der Umgang mit den in der Stellungnahme aufgeführten 
Verstößen gegen die rechtskräftigen Festsetzungen muss außerhalb des Bauleit-
planverfahrens geklärt werden. 

 

Die Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Harz und südliches Harzvorland“ 
wird bei der Umsetzung der Kompensationsmaßnahme – Anpflanzung von 3 Laub-
bäumen - beachtet. 

 

Untere Immissionsschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

Untere Wasserbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Untere Abfallbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
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Untere Bodenschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

SG Brandschutz 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie sind in den nachfolgenden Bau-
genehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahren zu beachten. 

Mit der vorliegenden 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans sind keine 
Änderungen bezüglich der Erschließung des Plangebietes bzw. in diesem Zusam-
menhang mit dem Brandschutz und der Löschwasserversorgung verbunden. 

Im Plangebiet ist eine ausreichende Löschwasserversorgung gewährleistet. 

Am 21.04.2021 wurde am Hydranten Nr. 6, der sich vor dem Grundstück 24/3 be-
findet, eine Messung vorgenommen. Pro Stunde können 61 m³ Wasser entnommen 
werden.  

 

 

 

 

 

SG Katastrophenschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Erkenntnisse über eine Belastung der 
aufgeführten Fläche mit Kampfmitteln vorliegen, sodass davon auszugehen ist, 
dass bei den beabsichtigten Maßnahmen keine Kampfmittel aufgefunden werden. 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Straßenverkehrsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

Gesundheitsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Gesundheitsamtes keine Be-
einträchtigungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten sind. 

 

 

 

 

 

Gleichstellungsbeauftragte 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände geltend gemacht werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus Sicht des Bauordnungsamtes und 
des Amtes für Gebäudemanagement, Bau und Liegenschaften keine Einwände gibt. 
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Bauleitplanung 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus städtebaulicher Sicht keine Einwände 
gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Begründung zur Durchführung des ver-
einfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB gefolgt werden kann. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bedarfsbegründung teilweise gefolgt 
werden kann. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise im Punkt 4 wurden befolgt. 
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Zu 5. 

Die Stadt Sangerhausen ist im Planverfahren beteiligt worden. 

 

Zu 6.  

Die Planung wird im X-Planformat vorgelegt. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, 28.02.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angegebene Telekommunikationsleitung befindet sich im Bereich der Hasel-
straße außerhalb des Plangebietes. Die genaue Lage muss im Zuge der Vermes-
sung erkundet werden. Sofern die Leitung ein privates Baugrundstück berührt, 
eventuell im Bereich der festgesetzten Randbegrünung entlang der Haselstraße, 
sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten. 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, 23.03.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Flurstücke 284 und 285 sind im Zuge einer Grundstücksteilung entstenden. 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der externen Kompensationsmaßnahme nur 
zugestimmt werden kann, wenn hierdurch betrieblich landwirtschaftliche Flächen 
nicht entzogen werden. Diese Forderung wird eingehalten, im Bereich des Flur-
stücks 220/33 befindet sich bereits eine Gehölzreihe, die mit der hier vorgesehenen 
Maßnahme fortgesetzt wird. Die textliche Festsetzung wird der Forderung entspre-
chend ergänzt. 
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Die Hinweise zur 1. Änderung des Bebauungsplans werden zur Kenntnis genom-
men.  

Die dem jeweiligen Bedarf entsprechende abschnittsweise Inanspruchnahme der 
Flächen ist geplant. 

Auf die unmittelbare Nachbarschaft landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie das 
damit verbundene saisonale Konfliktpotenzial wird bereits in der Begründung hin-
gewiesen. 

In den Randbereichen sind Anpflanzungen von Gehölzen festgesetzt, die dazu ge-
eignet sind, das bestehende Konfliktpotenzial zu mindern. 
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Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Verfahren zur Bodenordnung nicht anhängig 
sind. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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MITNETZ Gas mbH, 14.02.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angegebene Gasmitteldruckleitung befindet sich im Bereich der Haselstraße, 
außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes.  

Ungeachtet dessen besteht die Erkundigungspflicht, so wie in der Stellungnahme 
aufgeführt.  
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben wurden und haben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken 
und Anregungen geäußert: 

 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, 17.03.2022 

Vodafone GmbH, 22.03.2023 

Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement, 20.03.2023 

LMBV mbH, 20.03.2023 

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz, 16.02.2023 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 16.03.2023 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Immissionsschutz, 09.03.2023 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 02.03.2023 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 06.03.2023 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Wasser, 10.03.2023 

IHK Halle-Dessau, 20.03.2023 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, 13.02.2023 

50Hertz Transmission GmbH, 14.02.2023 

Polizeirevier Sachsen-Anhalt, 20.02.2023 

Wasserverband „Südharz“, 07.03.2023 

Stadt Sangerhausen, 27.02.2023 

 

Die Stadt Nordhausen hat mitgeteilt, dass sie keine Stellungnahme abgeben wird, 14.02.2023 


